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Beschlussvorlage 
 
Vorlage Nr.: BV/052/2026 

 
 

Federführung: Fachdienst 6 – Strategische Entwicklung Datum: 18.02.2026 
Bearbeiter: Alf Dunkhorst AZ:  
 
 

Beratungsfolge Termin  

Ortsrat Herringhausen-Stirpe-
Oelingen 

03.03.2026 öffentlich 

Ausschuss für Umwelt, Energie 
und Mobilität 

04.03.2026 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 11.03.2026 nicht öffentlich 
 
 
 
Gegenstand der Vorlage 

Förderantragstellung Radweg Arenshorster Straße, Darstellung der 
Planungsansätze 

 
Für den Radweg Arenshorster Straße ist das Planungsbüro Westerhaus beauftragt worden, 
die Planungen zu erstellen, um einen Antrag für das Förderprogramm Stadt und Land zu 
stellen. 
 
Das Planungsbüro Westerhaus hat zunächst die Grundlagen über entsprechende 
Vermessungen ermittelt und darauf basierend dann den Planentwurf erarbeitet, welcher der 
Vorlage beigefügt ist.  
 
In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Mobilität wird ein Vertreter des 
Planungsbüros den aktuellen Planentwurf erläutern und den Planungsstand darstellen.  
 
Der Entwurf ist so gehalten, dass die Flächeninanspruchnahme möglichst sparsam erfolgt 
und die Anbindungen von und an die abgehenden Straßen (Jägerallee und Arenshorster 
Kirchweg) erfolgen können. 
 
Der Radweg führt durch bewaldete Bereiche, so dass auch Baumfällungen erforderlich sein 
werden, um den Radweg zu realisieren. Diese Eingriffe sind zu kompensieren. Zudem sind 
durch den Planentwurf auch Gräben betroffen, was Verrohrungen bzw. Verschiebungen zur 
Folge hat, die genehmigungspflichtig sind. Diese Maßnahmen müssen noch mit den 
jeweiligen Fachbehörden abgestimmt werden.  
 
Bevor die Abstimmungen mit den Fachbehörden erfolgen, sollte eine Entscheidung getroffen 
werden, ob auf Grundlage des vorliegenden Entwurfs weitergeplant werden kann und die 
Abstimmungen mit den Fachbehörden erfolgen können, oder alternative Wegeführungen 
vorgesehen werden sollen. Dabei wäre dann auch zu prüfen inwieweit zusätzlicher 
Grunderwerb notwendig wird. 
 
 
 
 
Beschluss: 
Der Verwaltungsausschuss entscheidet entsprechend seiner Beratungen und den 
Vorberatungen darüber, ob der vorliegende Planentwurf zum Radweg Arenshorster Straße 
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oder eine alternative Wegeführung weiterverfolgt werden sollen. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 

 Keine finanziellen Auswirkungen 

 Gesamterträge und/ oder 

Gesamteinzahlungen (ohne 
Folgekosten) in Höhe von 

   

 
      € 

 Gesamtaufwendungen und/ oder 

Gesamtauszahlungen (ohne 
Folgekosten)  in Höhe von  

  

 

 

 
      € 

     
 

 im  Ergebnishaushalt Produkt:       

   Kostenstelle:       
 
  Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

  
 

Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets 
Deckung erfolgt durch       

  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

 
Jährliche Folgekosten:       

 

 im  Finanzhaushalt Investitionsnummer:       
       
Die Maßnahme ist im Investitionsplan 20                   enthalten 

                                                                                      nicht enthalten 
 
  

 

Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

Deckung erfolgt durch       
  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

 

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln muss erfolgen: 
 durch einen Nachtragshaushalt 

 

 
 
 
 
______________________ 
Unterschrift 
 
Anlagen: 

 
 
 
 


	Beschlussvorlage

